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Gremium Zuständigkeit
beraten in der Sitzung

am dafür dagegen enthalten

Kreisausschuss Vorberatung 06.05.2024

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 27.05.2024

Erneuerung der Bestellung des Leiters des Eigenbetriebes "Infrastrukturverwaltungsbetrieb"
des Landkreises Vorpommern-Rügen

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt:

Im Zuge der Neuorganisation und Neuausrichtung des Eigenbetriebes
“Infrastrukturverwaltungsbetrieb Rügensche Kleinbahn” wird die Bestellung von Herrn Kay-Uwe
Hermes als Eigenbetriebsleiter rückwirkend zum 1. Januar 2018 als Leiter des Eigenbetriebes
“Infrastrukturverwaltungsbetrieb” des Landkreises Vorpommern-Rügen erneuert.

Stralsund, 11. April 2024 gez. Dr. Stefan Kerth
- Landrat –

Beschlussvorlage
Federführender Fachdienst:

FD Organisation/Personal
Vorlagen Nr.:

BV/3/0583

Status: öffentlich
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Begründung:

Herr Kay-Uwe Hermes wurde gemäß § 4 der Betriebssatzung am 19. September 1996 mit
Beschluss des Kreistages Rügen zum Betriebsleiter des Eigenbetriebes
“Infrastrukturverwaltungsbetrieb Rügensche Kleinbahn” bestellt. Bis zum 18. September
2017 nahm Herr Hermes die Aufgaben des Eigenbetriebes neben seiner Tätigkeit als
Fachdienstleiter im Landkreis wahr. Ab dem 19. September 2017 wurde Herr Hermes von
seiner Funktion als Fachdienstleiter abberufen. Zeitgleich wurden ihm bis zum 31.
Dezember 2017 neben der Betriebsleitung zu 50 v. H. weiterhin Sonderaufgaben (speziell
die Vorbereitung des Eigenbetriebsübergangs in einen neuen Eigenbetrieb
Infrastrukturverwaltungsbetrieb Vorpommern-Rügen zu 50 v.H.) übertragen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 trat die 1. Änderungssatzung der Betriebssatzung des
Eigenbetriebes “Infrastrukturverwaltungsbetrieb Rügensche Kleinbahn” des Landkreises
Vorpommern-Rügen in Kraft. Mit dieser erfolgte eine Umbenennung des Eigenbetriebes in
“Infrastrukturverwaltungsbetrieb Vorpommern-Rügen” und eine Aufgabenerweiterung um
die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften des Flugplatzes Güttin, der
Fähranleger Wittower Fähre Nord und Süd sowie Schaprode und Vitte.

Herrn Hermes wurde über die Neuaufstellung des Eigenbetriebes und die Änderung seiner
Arbeitsaufgaben als Betriebsleiter mit Wirkung zum 1. Januar 2018 informiert.

Im Rahmen einer Prüfung durch den Fachdienst Rechnungsprüfung wurde kürzlich
angemerkt, dass durch diese Aufgabenänderung eine Erneuerung der Bestellung des Leiters
des Eigenbetriebes erforderlich wurde, sodass diese hiermit rückwirkend zum 1. Januar
2018 nachgeholt wird.

Anlagen:

keine

Finanzielle Auswirkungen: keine haushaltsmäßige Berührung

Gesamtkosten:

Finanzierung
Veranschlagung im
aktuellen Haushaltsplan:

Produkt/Konto:

über- oder
außerplanmäßige Ausgabe:

Deckung erfolgt aus Produkt/Konto:
- MA
- ME

Folgekosten in kommenden
Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr:
Haushaltsjahr:
Haushaltsjahr:
Haushaltsjahr:

Bemerkungen:


